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Die frithchristlichen Probleme Churratiens

Von Annemarie Dilger-Fischer

Im frihen Mittelalter noch erstreckte sich der Bereich der Raetia
Prima bis an das Ufer des Bodensees. Jahrhundertelang galt er als der
am diinnsten besiedelte unter den schweizerischen Kantonen, denn
die Gebirgslage erschwerte die Ansiedlung groBerer Menschenmas-
sen. So ist dieses Land bis in die heutige Zeit hauptsichlich Agrar-
land geblieben. Insofern konnten sich hier, wie kaum wo anders,
uralte Gebrduche und Sitten, sowie die frithere Sprache erhalten.!
In Gegenden, wo sich eine breite Industrie ansiedeln konnte, ging
dies auf Kosten der angestammten Gebrduche, denn die Bewohner
mufiten sich den Erfordernissen der Technik anpassen.

Abgesehen von einer von Norden her erfolgten Unterwanderung
waren die Raetoromanen stark genug, sich den anderen Kulturein-
flissen gegentiber zur Wehr zu setzen und 1hr angestammtes Brauch-
tum, das sich an den Brennpunkten kultureller Abgeschlossenheit,
zum Beispiel in Hochraetien ausprigte, zu bewahren. Die zerkliifteten
Hochtiler waren Rickzugsgebiete fiir die angestammte Kultur und
Ausgangspunkte der Bodenstdndigkeit, alles in allem gesicherte Heimat.

Das Raetische? selbst unterscheidet wieder einige Mundarten, die
selbstindig sind, jedoch auf eine gemeinsame Wurzel zurickgehen.
Sie sind als eigenstdindige Weiterbildung im Sinne der mutationsbe-
dingten Anderungen zu verstehen. Die Grundformen aller Mund-
arten sind vorrémischer Herkunft, doch konnte man die Meinung
vertreten, sie hitten sich auf dieser Grundlage, ohne die Entwick-
lungsstufen des Lateinischen mitgemacht zu haben, zum Vulgir-
lateinischen eigenstindiger Priagung entwickelt. Noch im 8. Jahr-
hundert war die churraetische Schule der vulgirlateinischen Sprache
eine Stitte der Gelehrsamkeit.

! Heuberger R., Raetien im Altertum und Frihmittelalter, 1932; Bittner H.,
Christentum und friankischer Staat in Alamannien und Raetien wihrend des 8. Jahrhun-
derts, in: Zeitschrift fir schweizerische Kirchengeschichte 43, 1949.

2 Pult C., Uber die sprachlichen Verhiltnisse der Ractia prima im Mittelalter, Band
3, 1927, gcsondnrt St. Gallen 1g28.
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Hierher kamen nicht nur die S6hne des einheimischen Adels, son-
dern auch jene aus dem benachbarten Alamannenlande.? Sogar die
Schne der alamannischen Herzoge empfingen hier ihre Ausbildung.
So war auch der langjihrige Abt des Klosters St. Gallen, Audemar,
(Othmar) der aus dem alamannischen Adel stammte?, vorher beim
raetischen Praeses Victor und iibte seine seelsorgerische Tatigkeit
in Remis aus, bis thn der Gaugraf Waltram in das Steinachkloster
berief.

Es wird vermutet, dal3 sich im Churer Bistumsbereich eine Pflanz-
stitte christlicher Kultur entwickelte, deren Leistungen sich weit iiber
die Grenzen und iiber die Jahrhunderte hinweg bis in die heutige
Zeit in Urkunden erhalten haben.> Die Besonderheit liegt darin, dal3
nicht nur auf die Pflege der Sprache Wert gelegt wurde, sondern auch
auf die Kunst der Darstellung urkundlichen Materials. Auf dieser
Schule wurde auch die Beurteilung rechtskundlicher Vorgiange, wie
sie die Precarien erforderten, den jungen Klerikern nahe gebracht.

Die Verbindung dieser Aufgabenbereiche in der Ausbildung des
kirchlichen Nachwuchses erforderte naturgemifl ein hohes Bildungs-
niveau der Schule selbst, als auch ein Standardwissen der jungen
Kleriker. Es miissen also ausgezeichnete Rechtslehrer an dieser Schule
titig gewesen sein, die ithr gutfundiertes Wissen einem ausgesuchten
Kreis von Lernenden vermittelte. War hier eine Art Akademie wie
zu Ambrosius Zeiten in Mailand?

Die Beantwortung dieser Frage mul3 etwas zurtickgestellt werden,
denn die heutige Forschung vertritt den Standpunkt, daf3 die Christi-
anisierung Churraetiens® erst im frithen Mittelalter erfolgt sei. Wenn
man sich aber vor Augen hilt, dal diese Art von «Akademischer
Schreibschule» schon Jahrhunderte frither bestanden haben muf,

3 Naheres in: Studien iiber zwei raetische Urkunden aus dem Jahre 744, verdffent-
licht in der Zeitschrift « Ulm und Oberschwaben», Band 35, 1958, bearbeitet von dem Ver-
fasser.

4 Duft Johannes, Der Bodensee in St. Galler Urkunden, 1g59.

5 Studie iiber eine raetische Handschrift aus dem theodosianischen Gesetzbuch, in:
Alemannisches Jahrbuch 1956, bearbeitet v. d. Verfasser.

6 Zum Beispiel Biittner H., a.a.O. Howald-Meyer, Die rémische Schweiz, 1940,
Grenze zwischen Chur und Konstanz vergl. Egli J. II/11 S. 6 und Heilerli, II/25, S. 245;
Staehelin F., Die Schweiz in rémischer Zeit, 1948.
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um solche Ergebnisse hervorzubringen, so wird es angebracht sein,
mit Mitteln der rechtsgeschichtlichen Forschung einiges Licht in jene
Jahrhunderte zu werfen.

Es ist bereits geschichtsbekannt, daf3 die Hauptstadt Chur schon
im 6. Jahrhundert einen Bischofssitz hatte und im Jahre 765 auch eine
Kathedrale” als kirchlichen Mittelpunkt errichtete. Diese Merkmale
setzten voraus, dall sich wohl damals schon eine groere Anzahl
Christen niedergelassen hatte. Miissen wir also den Zeitpunkt der
Christianisierung um einige Jahrzehnte vorher ansetzen, oder gehort
er sogar einige Jahrhunderte frither angesetzt? Die Beantwortung
dieser Frage setzt nicht nur die Kliarung ethnologischer Teilfragen
voraus, sondern aullerdem eine genaue Untersuchung der Zeitver-
haltnisse wahrend des romischen Kaiserreiches.® Allerdings diirfen
wir die Stellung Churraetiens nicht gesondert betrachten, sondern
wir miissen uns bemiihen, diese Fragen parallel zur Entwicklung in
der Provinz Raetia Secunda zu untersuchen.®

Geographisch gesehen waren beide Raetien durch das Utfer des
Bodensees als auch durch den Fernpal3 direkt verbunden. Beide Wege,
dem Rhein und dem Inn entlang, hatten fiir die Entwicklung strate-
gischer Ziele besondere Bedeutung.

Es ist zu vermuten, dal} auch die rémische Strategie die Bedeutung
verklirzter Nachschublinien sehr zu schitzen wullte. Fihrte doch der
Weg in die Lombardei oftmals tiber die Biindner Pisse. Beide Verbin-
dungslinien waren wichtig fur die bedeutenden romischen Stitz-
punkte!® wie Trier, das romische Treverorum, Mainz, die Haupt-
stadt in Ostgermanien, sodann Koln, wo in der konstantinischen Zeit
der Statthalter des romischen Weltreiches residierte und als Militar-
befehlshaber und oberster Zivilbeamter die Provinz Niedergermanien
verwaltetete.

? Poeschel E., Dic Kunstdenkmailer in Graubiinden, 7. 1948.

8 Heuberger R., Zur Geschichte Raetiens, Zeitschrift fiir schweizerische Geschichte,
14, 1934.

® Steichele Anton, Das Bistum Augsburg, Augsburg 1894; Baumann FL., Ractia Se-
cunda. Zeitschrift des Historischen Vereins fir Schwaben und Neuburg, II, 1875,
Augsburg.

10 Untersuchungen {ber das 3. Jahrhundert in: Das Alamannia-Relief in Bithynien,
bearbeitet von dem Verfasser, erscheint demnéchst.

26



Im romischen Augsburg!! war das Regilerungszentrum beider
Raetien. Diese gehorten zur Zeit des Kaisers Diokletian in den Bereich
des Caesaren Constantius Chlorus. Die HauptstraBe!?, welche Italien
mit diesen Provinzen verband, fithrte vom Fernpal3 langs der Iller an
die Donau, kreuzte sich in der Nihe von Kempten im Allgdu'® mit
der von Salzburg nach Bregenz verlaufenden Strafle. Die andere
Heeresstrafle fithrte tiber Klausen durch das heutige Suidtirol.

Churraetien war also in mehr als nur einer Hinsicht mit der Provinz
Raetien Secunda verbunden. Es galten daher auch die gleichen Voraus-
setzungen, die fiir die raetische Provinz an der Donau Geltung hatten.
Auch sie war einbezogen in das romische Verteidigungssystem, und
nur in der richtigen Einschitzung dieser Merkmale wird es moglich
sein, spezielle Fragen der Christianisierung zu l6sen.

Es war in Philippi'4, im Bereich der unteren Donau, wo der Apostel
Paulus die erste Zelle des christlichen Glaubens grindete. Von hier
aus nahmen zunichst die ersten Bekenner die Wanderung in die an-
deren Provinzen auf. Schon in den ersten Jahrhunderten wuchsen in
den groBen Stddten wie in Vienne und Lyon's kleinere christliche
Gemeinden aus einigen Dutzend Miannern und Frauen heran. Auch
von der Hauptstadt Augsburg!® wird dieser Vorgang berichtet. Uber
die Leiden, welche diese ersten frithen Christen unter den romischen
Kaisern zu erdulden hatten, nachdem sie die erforderliche Huldigung
und das vorgeschriebene Opfer nicht leisteten, steht in der Kirchen-
geschichte dieser Bereiche geschrieben.!” Bei genauer Untersuchung
waren es immer Orte, die an wichtigen Durchgangsstrallen des Han-
dels und des Heeres gelegen waren. Nun sind wir an einem Wende-

1t Schroder A., Archiv fir die Geschichte des Hochstifts Augsburg, 6. 1925; Bauerreil3
R., Kirchengeschichte Bayerns, I. 1949; Zoepfl F., Das Bistum Augsburg im Mittelalter,
1955-
12 Cambdunum, Brigantium, Spliigen-Julier, Lombardei, vergl. Griinberger R.,
Unser Italien-Weg im Wandel der Jahrhunderte, Rorschacher Neujahrsblitter, 1946.

13 Haggentiller J., Die Geschichte der Gefiirsteten Grafschaft Kempten, 1848; Krimer
Ulrich, Das Allgau, 1956.

14 Stadtmiiller Georg, Die Geschichte Siidosteuropas, Miinchen, 1950.

15 Bihlmeyer Karl, Kirchengeschichte, 1. 1936.

16 Steichele Anton, Das Bistum Augsburg, 1894, 4 Binde.

17 Hauck A., Kirchengeschichte Deutschlands, I. 1922, zum Beispiel die hl. Afra in
Augsburg, Felix und Regula in Ziirich.
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punkt der Betrachtung angelangt, daB3 ndmlich das Christentum den
breiten Wanderstrallen gefolgt war, namlich der Donau entlang,
sodann auch der Via Julia Augusta!® und der wichtigen Stralle, die
von Marseille der Rhone entlang an den Rhein fithrte. Warum sollte
Churraetien mit seiner direkten Verbindung zur Lombardei von dieser
Infiltration ausgeschlossen gewesen sein? Handelt es sich doch um
das Herzstiick eines Landes, in welchem zwei bedeutende Fliisse ent-
springen, die thre Wasser in zwel verschiedene Meere ergieflen.

Auf authentische Beweise angewiesen, miissen wir uns zunichst
mit den gesetzlichen Bestimmungen der romischen Kaiserzeit be-
fassen. Sie galten nicht nur in Italien, sondern auch in den rémischen
Provinzen. Kaiser Theodosius I1. sammelte schlieflich jene vor ihm
erlassenen Gesetze, die auch fiir die von den Romern unterworfenen
Volker galten und fiigte sie zu einem Codex zusammen. Ein Bruch-
stitck daraus wurde vor einigen Jahrzehnten im Bereich der fritheren
Provinz Raetien Secunda gefunden.!? Es handelt sich um Gesetze, die als
Handschrift in churraetischen Schriftzeichen in nachromischer Zeit
erneuert wurden. Jahrhundertelang ruhte diese Handschrift im Klo-
ster Rot an der Rot.

Die Schriftzeichen verraten eine geiibte Hand, die auch die Initia-
len zu verzieren verstand. An besonderen Merkmalen sind die Rede-
wendungen in Vulgirlatein und das Zusammenziehen von Silben
hervorzuheben. In der Regel ist fiir ein anlautendes V ein U gesetzt.
Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Liber I, Abschnitt V,
der vornehmlich Verwaltungsvorschriften enthilt.2 Ein Zwischen-
stiick 1st verloren gegangen, doch ist deutlich zu erkennen, dal} es
frither dazu gehorte.

Aus dem Theodosianischen Gesetzbuch:

I. 5.9 vom Jahr g31 Okt. 20
I. 16.7 vom Jahr g31 Nov. 1

18 Griinberger R., a.a. 0., anders Schief3 T., Beitrdge zur Geschichte St. Gallens und
der Ostschweiz (Band g8 der St. Galler Mitt. zur vaterldndischen Geschichte 1g932); Wail3
Gerhard, Die Alamannen in ihrer Auseinandersetzung mit der réomischen Welt, 1939.

¥ Aufbewahrt im Hauptstaatsarchiv Stuttgart unter der Bezeichnung Breviarium
Alaricianum.

20 Mommsen Theodor, Theodosiani libri, 1g04/05, S. 35 ff.
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Das fehlende Zwischenstiick besteht aus den Abschnitten:

I. 22.1 v. Jahr 416 Juni 11
I. 22.2 v. Jahr 434 Juni 17
I. 22.4 v. Jahr g8g.........

Enthalten sind ferner:

I. 29.6 v. Jahr 487 Jan. 25
I. 29.7 v. Jahr 392 Mirz 5
I. 29.8 v. Jahr 392 April g
I. 34.1 v. Jahr 422 Mirz 23

Der Geltungsbereich dieser Edicta Provinciales war «in Illyici,
Italiam et Alpes».

Nachdem sich in dem verlorenen Zwischenstiick auch ein Gesetz
aus dem Jahre 316 befand, so steht fest, daBl auch die Gesetze iiber
Religion?!, vor allem das Mailinder Edikt aus dem Jahre 313 fiir
diese Provinzen in Geltung war. Dieses Edikt sicherte den Christen
die Ausiibung ihrer religiosen Verpflichtungen zu, bis das Gesetz vom
Jahre 319 — de fide cattolica?? — erlassen wurde, das den Christen die
volle Gleichberechtigung brachte.

Die Gesamtkodifizierung durch Kaiser Theodosius grift’ zuriick
auf das Jahr gr2. Sie erreichte mit dem Ende der romischen Herr-
schaft in den Provinzen ihren Abschlufl. Die frither rémischen Klientel-
volker, die solange unter dem Fremdenrecht der Romer standen —
es galten nicht alle Gesetze fiir sie —, verwendeten diese Gesetze fur die
zuruckgebliebenen Veteranen und Zivilpersonen. Die neue Fassung
erhielt bei den Westgoten die Bezeichnung Lex Romana Visigotho-
rum, die Churraeter nannten sie Lex Romana Curiensis. Noch im
8. Jahrhundert soll sie am Bodensee in Geltung gewesen sein.>*

21 Codex Theod. XIII, 10, 1 und Breviarium Alaricianum XIII, 2.1 313, Jan. 18 in
der Mommsenschen Ausgabe S. 763.

22 Codex Theod. XVI 2.2 und Brev. Al. XVI, 1.1 v. 319 Okt. in der Mommsenschen
Ausgabe, S. 835.

23 Von Mommsen Breviarium Alaricianum genannt.

24 'WAIS Gerhard, Die Alamannen in ihrer Auseinandersetzung mit der rémischen
Welt, 1937, S. 238; Pult C., a.a.0O.; Heuberger R., Zur Geschichte Raetiens, Zeitschrift
fiir schweizerische Geschichte, 14. 1934.
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Wihrend der Regierungszeit des Kaisers Konstantin — dem ersten
christlichen Kaiser — konnte sich das Christentum ungehindert weiter
entfalten. Es begannen an vielen Orten schon nach dem Jahre 315 aus
den kleinen Einzelzellen die Eigenkirchen groBerer Gemeinschaften
empor zu wachsen.?® Die Provinz Raetia Secunda gehorte bis in die
Zeit der letzten romischen Kaiser zum Patriarchat Aquileja.2® Von
der churraetischen Provinz ist bekannt, daB sie zum Metropolitan-
verbande von Mailand gezihlt wurde.

Es ist nun eine Frage fiir sich, ob die Kirche in Chur aus einem
Verbande erster Christen entstand, oder ob sie in konstantinischer Zeit
durch Missionierung von Mailand her ins Leben gerufen wurde.

Als sicher ist jedenfalls anzusehen, dal3 auch diese Provinz schon
zu jener Zeit christliche Niederlassungen gebildet hatte, jedoch konn-
ten sich nicht alle am Leben erhalten, da die Missionstitigkeit bald
zum Erliegen kam. Eine alte Chronik®” erklart diese Zeitspanne wie
folgt: In Canbodunum, (Kempten im Allgdu) das im Jahre 316 schon
eine Kirche wie einen Bischofssitz errichtet hatte, «sind die Strah-
len des Heils schon bald darauf wieder verblaB3t.» Dies trifft nicht nur
fur diese Gegend zu, sondern es ist geschichtsbekannt, dal3 nicht nur
in Alamannien und Raetien, sondern in ganz Italien und Gallien
trotz der eingesetzten Bischofe sich das Heidentum wieder ausbrei-
tete.2® So traf der hl. Columban am Bodensee mehr heidnische Bevol-
kerung an als alamannische Christen.

Erst mit dem Eintreffen irischer Monche begann eine Wiederer-
weckung der schwachen Krifte. Insofern miissen wir die Missions-
tiatigkeit dieser Monche unter diesen Aspekten sehen und kénnen nicht
nur durchwegs von einer Christianisierung durch diese Glaubensboten
sprechen. In Augsburg?® zum Beispiel konnte sich das Christentum
in einem stark reduzierten Rahmen halten, auch wenn der Bischofs-
stuhl zeitweilig nicht mehr besetzt war.

In diesem Zusammenhange gewinnt auch die Legende des hl.
Lucius mehr Licht, wenn von ihm berichtet wird, daB die Kirche in

2 Corbinian Khamm, Hierarchia Augustana, 170g.

26 Bauerreil R., Kirchengeschichte Bayerns I, 1949.

27 Grabungsbericht Ohlenroth L., in: Allgiauer Geschichtsfreund, Heft 47, 1941,
S. 34; Wagner Fr., Die romische Provinzstadt Kempten, Haggeniiller a.a. O.

% Hauck, a.a.O. 2 Steichele-Schréder, Das Bistum Augsburg, 1894.
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Chur «ihm sehr viel zu danken habe.» Wenn man ihn in das Gewand
eines britischen Konigs kleidet, so driickt man wohl die ungefihre
Zeitspanne aus, in der er lebte. Aber sonst mii3te der Reiseroman tiber
seine Bekehrung und seine Tatigkeit erst von den vielen zeitgenossi-
schen Redewendungen des 7. oder 8. Jahrhunderts gesiubert werden.
Die Ausschmiickungen wurden meist bedenkenlos vorgenommen,
nach dem Muster der damaligen Zeit des Chronisten mit dem Ziel,
jene Geschehnisse dem Volke «mundgerecht» zu uberliefern. Uns
fallt es heute schwer, die Spreu vom Weizen zu sondern.

Wer war der hl. Lucius wirklich? Vieles spricht dafiir, dal3 er ein
Raetoromane war, doch hatte er wohl zur selben Zeit, als die irischen
Monche missionierten, eben in der Zeit der Erstarkung des Heiden-
tums, seinen Auftrag erfullt. Thm verdankt die Kirche zu Chur?? nicht
nur die Wiederbelebung der christlichen Lehre, sondern wohl auch
die Restaurierung der Kirche selbst. Steht er in einem direkten Zu-
sammenhang mit der chemaligen St. Stephanskirche zu Chur? War
er ein Forderer der «Schreibschule»? Andererseits wire nicht ge-
klart, inwiefern ihm die Kirche zu Chur alles zu verdanken habe.
Diese Fragen konnen jedoch erst dann vollig geklart werden, wenn
einerseits dic archiologischen Bemithungen um die I'reilegung dieser
alten Kirche abgeschlossen sind, andererseits wenn alle die anderen
friuhchristlichen Probleme Graubiindens und Vorarlbergs®, beson-
ders in jenem Teil, der frither zu Churraetien gehorte, in bezug auf
dic Ausschmickungen?? mit frithchristlichen Rosetten und Spiralen
u. a. erforscht sind.

Es liegt dennoch mehr als nur ein Grund vor, anzunehmen, dal3
auch die Kirche zu Chur ihren Grundstein in der ersten Christiani-
sierungsphase legte, und «die Zeit des Verblassens der Strahlen des
Heils» mit einer standhaften, wenn vielleicht auch kleinen Gemeinde
tiberbricken konnte.

30 Poeschel E., Neue Zircher Zeitung vom 16. g. 55.

3l Hierher gehoren die Kapelle der Heidenburg in Géfis, vergl. Hild Adolf, in Zeit-
schrift « Montfort» 1947, Heft 7/12, Scite 167. — Erlauterungen zum Hist. Atlas der Oster-
reichischen Alpenlander II. Abt. Die Kirchen- und Gralschaftskarte 2. Teil Vorarlberg v.
Andreas Ulmer, Kirchenarchivar, Wien 1951; desgl. in Niziders: St. Vinerius.

32 St. Peter in Rankweil.

33



	Die frühchristlichen Probleme Churrätiens

